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Nachfolgender Beratungsgegenstand ist in folgenden Gremien der Samtgemeinde Herzlake 
zu behandeln: 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Samtgemeindeausschuss 24.08.2023 nicht öffentlich 
Samtgemeinderat 07.09.2023 öffentlich 

  
 

Kurzbeschreibung TOP: 

Aufbau und dauerhafter Betrieb eines Energiemanagementsystems 
 
Sachverhalt:  

Am 21.06.2023 wurde vom Klimaschutzmanager die mögliche Einrichtung eines 
Energiemanagements vorgestellt. Das EM soll durch stetiges Erfassen und Steuern von 
Energieverbrauchsdaten die Energieverbräuche kommunaler Gebäude kontinuierlich 
reduzieren. Daneben sorgt ein solches System für mehr Verwaltungsstruktur eigener 
Gebäude und vereinfacht dadurch viele Prozesse, wie z.B. das Abwickeln von Rechnungen 
oder die Datenspeicherung. Auch die nach dem Niedersächsischen Klimagesetz geltende 
Pflicht, Energieberichte zu erstellen und zu veröffentlichen, wird deutlich erleichtert.  Des 
Weiteren wird durch ein erstmal laufendes Energiemanagement der aktuelle energetische 
Zustand der Liegenschaften ersichtlich. Dies führt zu Rückschlüssen für gezieltere 
Planungen von Modernisierungen.  
 
 
Finanziell Auswirkungen: Die Anschaffungs- und Einrichtungskosten eines 

Energiemanagementsystems belaufen sich auf ca. 50.000,00 € brutto. Davon sollen 
35.000,00 € über einen Förderzuschuss abgedeckt werden, was zu 15.000,00 € Kosten 
führt. Nach der Einrichtung des EM und der Umsetzung verschiedener gering- und 
nichtinvestiver Maßnahmen können pro Jahr bis zu 10 % der Energiekosten eingespart 
werden. Die Kosten für eine bereits angeschaffte Software mit anfallenden Lizenzgebühren 
von 1000,00 €/jährlich werden durch dafür vorgesehene Haushaltsmittel aus dem Jahr 2023 
abgedeckt. Darüber hinaus anfallende Ausgaben für z.B. Gebäudebewertungen oder 
Schulungen durch externe Dienstleister werden nach der Förderbewilligung auf die nächsten 
beiden Haushaltsjahre 2024 und 2025 verteilt.  
     
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung schlägt vor, der Implementierung und dem dauerhaften Betrieb eines 
Energiemanagementsystems zuzustimmen.  
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